
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und 

WohnenAn die Mitglieder

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen 

und Wohnen

Geschäftsführung:

Telefon:
E-Mail:

Öffnungszeiten:

Friedhelm Stein

06421 201-1602
friedhelm.stein@marburg-stadt.de

Montag, Mittwoch, Freitag von 8 – 12 
Uhr Donnerstag von 15 – 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Marburg, 01.12.2021

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (öffentlich) 

am 

Donnerstag, dem 09.12.2021, 18:00 Uhr,

Erwin-Piscator-Haus, Foyer Süd, Biegenstr. 15, 35037 Marburg

lade ich Sie ein.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.11.2021

3 Bericht aus der Arbeitsgruppe nachhaltige Stadtentwicklung der Loka-

len Agenda 21

4 Verkauf einer Grundstücksteilfläche im Ortsteil Wehrshausen VO/0340/2021

5 Ankauf eines Grundstücks in 35041 Marburg/Hermershausen VO/0411/2021
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6 Bauleitplanung der Universitätsstadt Marburg

Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 26/10 "Gewerbegebiet Görzhäu-

ser Hof III" und

Bebauungsplan Nr. 26/13 "Gewerbegebiet Görzhäuser Hof III" 

- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB)

VO/0418/2021

7 Anträge der Fraktionen

7.1 Berichtsantrag der CDU/FDP-Fraktion zum Bauvorhaben im Stadtteil 

Wehrshausen, Über der Kirch 9

VO/0351/2021

8 Kenntnisnahmen

8.1 Niederschrift des Denkmalbeirates über die 81. Sitzung vom 6. Juli 

2021

VO/0377/2021

9 Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Hermann Heck
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Beschlussvorlage
Vorlagen-Nr.:

Status:

Datum:

VO/0418/2021

öffentlich

24.11.2021

Dezernat: I

Fachdienst: 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz

Sachbearbeitung: Nützel, Bernd

Bauleitplanung der Universitätsstadt Marburg

Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 26/10 "Gewerbegebiet Görzhäuser Hof III" und

Bebauungsplan Nr. 26/13 "Gewerbegebiet Görzhäuser Hof III" 

- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Beschlussvorschlag

Für den im Übersichtsplan gekennzeichneten Bereich wird 

1. die Änderung des Flächennutzungsplans Nr. 26/10 „Gewerbegebiet Görzhäuser Hof III“ 

sowie

2. die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 26/13 „Gewerbegebiet Görzhäuser Hof III“

 

im Stadtteil Michelbach der Universitätsstadt Marburg gemäß § 2 BauGB beschlossen.

Sachverhalt

Ziel ist die Ausweisung eines Gewerbe- und Industriegebietes im Sinne der §§ 8 und 9 BauNVO zur 

Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe und damit verbunden zur Profilierung des Standortes 

„Görzhäuser Hof“ als überregional bedeutsamen Pharmastandort.

Der rechtsgültige Regionalplan Mittelhessen 2010 (RPM 2010) stellt eine Fläche von rd. 33,8 ha als 

„Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe – Planung“ im Bereich des Standortes „Görzhäuser Hof III“ 

Beratungsfolge

Gremium: Zuständigkeit Sitzung ist

Magistrat Erörterung nichtöffentlich

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Erörterung öffentlich

Stadtverordnetenversammlung Entscheidung öffentlich

zu TOP 6

3 von 14 in der Zusammenstellung



dar. Der Entwurf (Beschluss der Regionalversammlung vom 23.09.2021) des in Aufstellung 

befindlichen neuen Regionalplans beinhaltet den Standort in vergleichbarer Art und Weise. Die 

Erweiterung gilt folglich als landesplanerisch abgestimmt und entspricht den wirtschafts- und 

strukturpolitischen Zielsetzungen für die Region. Vor dem Hintergrund des Beschlusses zum 

Klimanotstand, der Offenhaltung von Kaltluftschneisen und zur angemessenen Einbindung der 

Erweiterungsflächen in den Landschaftsraum ist vorgesehen, von dem regionalplanerisch 

dargestellten „Vorranggebiet für Gewerbe- und Industrie (Planung)“ nur rd. 18 ha in der kommunalen 

Bauleitplanung umzusetzen und damit deutlich hinter den im RPM 2010 gesicherten Flächen 

zurückzubleiben. Da es sich bei diesen Flächenangaben um Bruttobauflächen handelt, sind die 

erforderlichen Erschließungs-, Frei- und Ausgleichsflächen darin enthalten.

Die Universitätsstadt Marburg hat im Jahr 2017 das „Gewerbeentwicklungskonzept Marburg“ 

verabschiedet. Es stellt die Basis für die künftige kommunale Gewerbeflächenentwicklung dar. In ihm 

wurde u. a. eine umfassende Bestandsanalyse vorhandener und verfügbarer Flächen vorgenommen. 

Zentrale Bedeutung innerhalb dieses Konzeptes hat dabei die weitere Entwicklung der 

Universitätsstadt Marburg als Pharmastandort.

Mit dem Stadtverordnetenbeschluss zu dem „Masterplan Behring-Standort“ im Juni 2020 wurden die 

zentralen Herausforderungen und Aufgaben für eine baulich-räumliche Entwicklung an dem Standort 

„Görzhäuser Hof III“ zusammengefasst. Von besonderer Bedeutung für den Umfang der Erweiterung 

des Industrie-/Gewerbegebietes ist neben der landschaftlichen Einbindung die Lösung der 

verkehrlichen Erschließung, Fragen des Immissionsschutzes sowie der Ver- und Entsorgung (u.a. 

Wasser, Strom, Abwasser, Löschwasser). Darüber hinaus sind die Auswirkungen der Planung auf die 

nächstgelegenen Siedlungsgebiete (u.a. die Stadtteile Michelbach und Marbach) zu untersuchen. 

Dies beinhaltet auch die Auswirkungen der Planung auf verkehrliche und (lokal-) klimatische Aspekte, 

die im Rahmen von Fachgutachten detailliert untersucht und ausgewertet werden müssen, um 

entsprechende Vorkehrungen und Lösungen in der verbindlichen Bauleitplanung vorzusehen.

Die Planungen am bestehenden Standort „Behringwerke“ sehen für den Werksteil „Görzhäuser Hof I 

und II“ die Nachverdichtung des bestehenden Produktionsbereiches und die Konsolidierung der 

zentralen Logistikaktivitäten vor. Zurzeit laufen in diesem Zusammenhang die Bauleitplanverfahren 

zu einer 1. und 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 26/4 „Görzhäuser Hof“. Die derzeit noch 

vorhandenen Entwicklungsflächen sind allerdings begrenzt und zudem überwiegend betrieblich 

gebunden. Zur Sicherstellung des mittel- bis langfristigen Bedarfs an Gewerbeflächen für 

Pharmaunternehmen soll eine Entwicklung des Standortes in nordwestlicher Richtung erfolgen. Da 

solche Planungsverfahren mit komplexen Aufgabenstellungen (u.a. Erschließung und Verkehr, 

Umweltauswirkungen, Ver- und Entsorgung, Immissionsschutz) erfahrungsgemäß mehrere Jahre 

Laufzeit umfassen können, ist es erforderlich, die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die 

Standortsicherung der Pharmaunternehmungen frühzeitig einzuleiten.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Marburg GmbH (SEG) hat im Jahr 2013 umfassenden 

Grunderwerb am geplanten Standort vorgenommen, so dass die eigentumsrechtlichen 

Voraussetzungen für eine spätere Vermarktung der Gewerbe- und Industrieflächen gegeben sind und 
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im Interesse der städtischen Wirtschaftsentwicklung vorgenommen werden können.

Darüber hinaus wurde mit dem Straßenbaulastträger „Hessen Mobil“ im Grundsatz abgestimmt, dass 

das Erweiterungsgebiet an die überörtliche, äußere Erschließungsstraße L 3092 separat angebunden 

werden kann. Für Entscheidungen über die Abwicklung des Verkehrs ist ferner von zentraler 

Bedeutung, dass das gesamtstädtische Mobilitäts- und Verkehrskonzept (MoVE 35) im Jahr 2022 

abgeschlossen wird und die dort enthaltenen Empfehlungen und Maßnahmen u.a. zum Modal Split 

(Organisation der Verkehrsabwicklung in den einzelnen Verkehrssparten) in die Bauleitplanung 

eingehen können.

In Anbetracht der strukturellen Bedeutung des Pharmastandortes Marburg für Wirtschaft und 

Arbeitsplätze weit über die Stadtgrenzen hinaus und der nicht unerheblichen Komplexität der zu 

berücksichtigen Belange ist ein koordiniertes Vorgehen auf der Grundlage konkreter 

Planungskonzeptionen im Rahmen der Bauleitplanung zwingend erforderlich. Über die gesetzlich 

verankerte Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bauleitplanungen hinaus sollen Informations- und 

Beteiligungsformen während der gesamten Laufzeit des Planungsprozesses konzipiert und 

durchgeführt werden.

Mit der Ausrufung des Klimanotstandes durch die Stadtverordnetenversammlung im Juni 2019 hat 

sich die Universitätsstadt Marburg auf den Weg zur Klimaneutralität begeben. Den Weg dorthin zeigt 

der Klimaaktionsplan 2030 auf. Über die Maßnahmen und Folgerungen für ein zukunftsfähiges und 

nachhaltiges Gewerbegebiet sind auf der Grundlage dann vorliegender Untersuchungen im Zuge 

verbindlicher Festsetzungen in einem Bebauungsplan zu entscheiden. Dafür ist das Vorliegen der 

Maßnahmenempfehlungen aus dem gesamtstädtischen Klimaanpassungsgutachten, das ebenfalls in 

2022 abgeschlossen wird, von entscheidender Bedeutung. Dazu zählt auch die Aufrechterhaltung der 

bestehenden Be- und Durchlüftungssituation der Ortslage von Michelbach, die es im Verfahren 

gutachterlich zu überprüfen gilt. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung eines klimaneutralen 

Gewerbe- und Industriestandortes das städtebauliche Ziel. 

 

Begründung zum Verfahrensweg:

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt für diesen Planbereich noch landwirtschaftliche 

Fläche dar. Das Plangebiet befindet sich im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Die Aufstellung 

des Bebauungsplans wird im Regelverfahren samt Umweltprüfung, in der u. a. Eingriff und Ausgleich 

bilanziert werden, durchgeführt. Unabhängig davon stellt der Umweltbericht die Plattform dar, die alle 

notwendigen Parameter (Klima, Naturhaushalt, Artenschutz, Boden, Wasserhaushalt usw.) aufzeigt 

und für die Bauleitplanung aufbereitet, um das o. g. Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. 

Eine Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans ist im Zuge der Bebauungsplanaufstellung im 

Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchzuführen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 

und der Flächennutzungsplanänderung sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur 

Errichtung eines klimaneutralen Gewerbe- und Industriestandorts geschaffen werden.
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Finanzielle Auswirkungen

Durch die Planung entstehen der Universitätsstadt Marburg Verfahrenskosten. Die 

Flächennutzungsplan-Änderung wird im Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz erstellt, wobei 

die zugehörigen Verfahrenskosten im Budget des Fachdienstes hinterlegt sind. Der Bebauungsplan 

wird von der SEG erarbeitet und bezahlt. Für die Ausarbeitung wird die SEG in Abstimmung mit dem 

Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz ein entsprechendes Planungsbüro beauftragen. Das 

gilt auch für die Erstellung des Umweltberichts und aller notwendigen Fachgutachten. Die Kosten 

dafür übernimmt die SEG. Mit der SEG wird darüber eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen 

sein. 

Die anschließende Herstellung der Erschließungsanlagen inklusive den erforderlichen 

Ausgleichsmaßnahmen wird ebenfalls durch die SEG erfolgen – finanziert über die Erträge aus dem 

Grundstücksverkauf.

 

 

Dr. Thomas Spies

Oberbürgermeister

 

Anlage/n

1 Lageplan
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Antrag
Vorlagen-Nr.:

Status:

Datum:

VO/0351/2021

öffentlich

26.10.2021

Antragsteller*in: CDU/FDP

Berichtsantrag der CDU/FDP-Fraktion zum Bauvorhaben im Stadtteil Wehrshausen, Über 

der Kirch 9

Beschlussvorschlag

Der Magistrat wird schnellstmöglich um einen Bericht zum Stand des o.g. Bauvorhabens und die 

Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Hält sich der Bauantrag zum Bauvorhaben Über der Kirch 9 (Gemarkung Wehrshausen, Flur 5, 

Flurstück 25/33; Aktenzeichen Bauantrag: BT B 029/2021; Aktenzeichen Bauvoranfrage: VA 

16/2019wa) hinsichtlich der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) auch unter Berücksichtigung 

der Nebenanlage, Zufahrten, Stellplätze, Garagen usw. an die Vorgaben des Bebauungsplans 

Wehrshausen (BPlan) Nr. 23_01 vom Juni 1970 und der anzuwendenden BauNVO?

Wir bitten den Magistrat unter Berücksichtung der vom Bauamt vertretenen Rechtsauffassung 

um ein eine detaillierte Darlegung der Berechnungsgrundlagen. Darüber hinaus bitten wir den 

Magistrat mitzuteilen welche Dialogformate (mit dem Bauherren, den Anwohnern und der BI) 

bereits gewählt wurden und welche noch in Planung sind, bevor möglicherweise politische oder 

baurechtliche Fakten geschaffen werden.

2. Welche Auswirkungen erwartet der Magistrat wegen der geplanten intensiven Versiegelung des 

Beratungsfolge

Gremium: Zuständigkeit Sitzung ist

Stadtverordnetenversammlung Entscheidung öffentlich

Magistrat Stellungnahme nichtöffentlich

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Kenntnisnahme öffentlich
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Baugrundstücks auf die Kanalisation im Hinblick auf den Klimawandel zu erwartenden in Menge 

und Intensität zunehmenden Starkregenereignissen - insbesondere auf die hangabwärts 

gelegenen Grundstücke Zur Hege? Sind strengere Anforderungen im Rahmen der 

Baugenehmigung zur Drosselung der Ableitung von Niederschlagswasser vorgesehen? Welche 

Kapazitäten besitzen die vorhandenen Kanäle und können diese das durch das vorgesesehen 

Bauvorhaben entstehende Schmutz- und Oberflächenwasser noch aufnehmen? Falls nein, wer 

muss für die Ertüchtigung der Kanäle bezahlen?

3. Wie beurteilt der Magistrat die Einhaltung der im BPlan festgesetzten Geschossflächenzahl 

(GFZ) durch das vorgesehene Bauvorhaben - insbesondere im Hinblick auf nicht 

nachvollziehbare Berechnungen im Bauantrag und Widersprüche zwischen der Bauvoranfrage 

und dem Bauantrag?

4. Ist es richtig, dass der Magistrat in der Vergangenheit für die in unmittelbarer Nähe unter dem 

Baugrundstück Über der Kirch 9 gelegene Liegenschaft „Zur Hege 17" die Entscheidung 

getroffen hat, das Untergeschoss als Vollgeschoss einzustufen und mit diesem Argument eine 

höhere Bebauungsdichte abgelehnt hatte? Wenn ja, müsste auch beim darüberliegenden 

geplanten Projekt Über der Kirch 9 das Untergeschoss aus Gleichbehandlungsgründen als 

Vollgeschoss gezählt werden?

5. Wird der Magistrat die Überbauung der im BPlan als nicht überbaubare Grundstücksflächen mit 

Kfz-Stellplätzen zulassen? Erachtet der Magistrat den Antrag zur Überbauung der westlich und 

südwestlich auf dem Baugrundstück gelegenen nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit 

Stellplätzen als mit dem BPlan vereinbar?

6. Wie beurteilt der Magistrat naturschutzfachliche Belange auf den laut BPlan im westlichen und 

südwestlichen Bereich des Baugrundstücks festgesetzten nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen? Wird der Magistrat auf einen Erhalt dieser nicht überbaubaren 

Grundstücksfläche drängen und möglicherweise sogar eine Biotopvernetzung prüfen?

7. Gibt es einen Anspruch auf eine Erschließung eines Baugrundstücks von zwei Straßen 

gleichzeitig und gibt es außerdem einen Anspruch auf Anbau an eine öffentliche Straße über 

eine Strecke von gut 40 Metern?

8. Wenn der Magistrat zum Ergebnis kommen sollte, dass der Bauantrag zum Vorhaben Über der 
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Kirch 9 gegen Normen des BPlan verstößt, ist an die Zulassung einer Ausnahme oder Befreiung 

gedacht?

9. Unterstellt, der Magistrat kommt zum Ergebnis, die Baugenehmigung für das Vorhaben über der 

Kirch 9 zu erteilen: Sieht der Magistrat eine Vorbildfunktion dieses Projektes für die 

Nachverdichtung benachbarter oder umliegender Grundstücke? Wenn ja, beurteilt der Magistrat 

die Nachverdichtung eines Stadtteils, dessen Möglichkeiten zur Erschließung durch den 

öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nahezu ausgeschöpft sind, als sinnvoll?

Begründung

Vorbemerkung:

Im Stadtteil Wehrshausen gibt es derzeit erhebliche Unruhe, weil ein Investor Wohnungsbau als 

Großvorhaben mit einer für den Stadttteil unüblichen Anzahl von zwölf Wohneinheiten plant; wir 

verweisen auf die Berichterstattung der Oberhessischen Presse vom 18. Juni 2021, vom 28. Juni 

2021 und vom 21. Juli 2021. Durch das Vorhaben soll das genannte Grundstück großflächig versiegelt 

werden und die beiden geplanten Gebäude erwecken - mit Blickrichtung auf die Hanglage - den 

Eindruck der Viergeschossigkeit, was in Bezug auf die Nachbarbebauung ebenfalls unüblich ist. Die 

Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils fürchten durch eine den Intentionen des Bebauungsplans Nr. 

23_01 nicht mehr entsprechende Nachverdichtung eine Beeinträchtigung des Ortsbilds - neben den 

enstehenden Verkehrsproblemen und Fragen der Entwässerung.

Für die CDU/FDP Fraktion ist die Frage wichtig, ob die Bestimmungen des BPlans und die 

einschlägigen bauplanungsrechtlichen Normen eingehalten werden. Ein BPlan ist eine Satzung und 

es ist eine Verpflichtung der Stadtparlamentarier, auf die Einhaltung von Satzungs- und 

Gesetzesrecht zu achten, damit sichergestellt wird, dass die Stadtverwaltung im Einklang mit der 

Rechtslage vom Magistrat geführt wird.

Zu 1. In der Bürgerversammlung in Elnhausen vom 05. Juli 2021 wurde von Seiten der 

Bauverwaltung unter Hinweis auf eine GRZ von 0,22 die Behauptung aufgestellt, das 

Bauvorhaben füge sich in dieser Hinsicht in die Vorgaben des BPlans ein und sei daher 

insoweit rechtens. Nach einer eingehenden Überprüfung dieser Aussage durch die BI-

Wehrshausen wird die vom Magistrat in der Bürgerversammlung genannte GRZ schon allein 

durch die beiden Baukörper ausgeschöpft. Die ansonsten geplante großflächige Versiegelung 

durch Zufahrten, Zuwege, Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen der Liegenschaft wurde in 

die Berechnung offenbar überhaupt nicht einbezogen. Die CDU/FDP Fraktion möchte wissen, 

wie der Magistrat die Rechtslage einschätzt und bittet - wie oben beantragt - um eine konkrete, 

detaillierte Darlegung der Berechnungsgrundlagen.
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Zu 2. Wie oben unter Zu 1. dargelegt wurde, ist eine großflächige Versiegelung des Baugrundstücks 

Über der Kirch 9 geplant. Denn neben den beiden Wohnbau-Großvorhaben soll noch Grund 

und Boden für 24 Stellplätze, bzw. Garagen, Zuwegungen und Zufahrten versiegelt werden. 

Die Grundstücke der Straße Über der Kirch sind gegenüber der Straße Zur Hege stark 

abschüssig. Demzufolge fließen Niederschläge schnell und massiv nach unten und belasten 

die unten liegenden Kanäle in den Straßen Zur Hege und Zur Kalkkaute. Es sind im gesamten 

Kanalnetz Wehrshausens nur 30iger Abflussrohre vorhanden, die kaum ausreichend sein 

dürften. Letztes Beispiel: Ein etwa 15minütiger Starkregen am 9. Juli ca. 18.00 Uhr. Nach 

kürzester Regenzeit wurden die drei schweren Kanaldeckel an der Grundstücksgrenze „Zur 

Kalkkaute 16" herausgeworfen. Folglich sind bereits jetzt die Kanäle bei 

Starkregenereignissen derart überlastet, dass der Druck innerhalb der Kanalisation die 

Kanaldeckel herausdrückt und benachbarte Grundstücke überschwemmt werden. Diese 

Zustände sind dem Stadtbauamt von Nachbarn unter Beweisführung durch Fotos gemeldet 

und unter dem Geschäftszeichen 02/FBL 6 ru/ba aktenkundig geworden. Im Zuge der 

Überschwemmungsereignisse und sogar -katastrophen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-

Westfahlen und im hessischen Büdingen wurde als Prognose abgegeben, dass sich 

Überflutungen in Art und Stärke künftig häufen. Dann stellt sich die Frage, ob die üblichen 

Vorgaben für Bauvorhaben zur gedrosselten Rückhaltung von Niederschlägen im 

vorliegenden Falle ausreichend sind oder ob strengere Anforderungen vom Stadtbauamt 

gestellt werden müssten. Damit stellen sich weitere Fragen nach den Kosten für eine 

eventuelle Ertüchtigung des Kanalnetzes und ob es trotz der geplanten großflächigen 

Versiegelung des Baugrundstücks Über der Kirch 9 möglich ist, durch bauliche Vorkehrungen 

das Niederschlagswasser zu drosseln.

Zu 3. In der genannten Bürgerversammlung wurde von der städtischen Bauverwaltung die Aussage 

getroffen, die im BPlan vorgesehene GFZ hielte sich genau innerhalb der Vorgaben des 

BPlans. Nach unsereren Informationen fehlen in der Berechnung des Architekten in Bezug auf 

das Staffelgeschoss nachvollziebare Erläuterungen, wie die maßgeblichen Außenmaße 

berechnet und welche Aufenthaltsräume in die Berechnungen einbezogen wurden. In der 

Bauvoranfrage wurde im Staffelgeschoss ein 2,31m * 3,65m großer Raum mit „Gast/Büro“, 

also als für die GFZ anzurechnender Aufenthaltsraum, bezeichnet. Im Bauantrag gibt es 

diesen Raum immer noch, der aber nunmehr als „Hauswirtschaftsraum“ deklariert wird, also 

keine Aufenthaltsfunktion besitzt und deshalb auf die GFZ nicht angerechnet wird. Im 

Bauantrag werden bei der Berechnung der Fläche des Staffelgeschosses in insgesamt elf 

Positionen Abschläge von der qm-Zahl vorgenommen, wobei die Begründungen fehlen, 

warum diese Abschläge überhaupt zulässig vorgenommen werden können. die Vorgaben des 

BPlan eingehalten werden, nicht im Zuge der Realisierung des Bauvorhabens gegen die 

Normen des BPlan verstoßen wird.
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Zu 4. Wenn es richtig ist, dass in dem Wehrshäuser Baugebiet die Untergeschosse als 

Vollgeschosse gezählt werden, dürfe die geplante Geschossigkeit des Bauvorhabens Über 

der Kirch 9 gegen den BPlan verstoßen.

Zu 5. Südwestlich und westlich im Baugrundstück Über der Kirch 9 sind angrenzend und im 

gesamten Verlauf der „Hege“ nicht überbaubare Grundstücksflächen durch den BPlan 

festgesetzt und durch eine Baugrenze klar definiert. Dennoch möchten die Investoren entlang 

der gesamten Straße Zur Hege 16 Stellplätze bauen, so dass nahezu der gesamte als nicht 

überbaubare Grundstücksfläche Bereich versiegelt werden würde. Wir möchten vom Magistrat 

wissen, ob er die Überplanung dieser Fläche für rechtens und mit dem BPlan als vereinbar 

erachtet.

Zu 6. Bei dem unter Zu 4. genannten Teilbereich des Baugrundstücks handelt es sich um eine 

Hanglage in Südwest-Ausrichtung. Eine solche ist für die Flora - und damit auch für die den 

Bereich besiedelte Fauna - günstige Situation. Dem Bauamt und der unteren 

Naturschutzbehörde der Stadt Marburg ist das Vorkommen von Wildbienen und Hirschkäfern 

im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksfläche, als auch auf dem Baugrundstück selbst 

und ebenso auf den benachbarten Grundstücken bekannt.  Deshalb würden sich Maßnahmen 

gem. §§ 3 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 15 BNatSchG i.V.m. § 17 Abs. 3 BNatSchG anbieten. 

Denn Hirschkäfer sind geschützte Arten und wenn diese auch in dem nach BPlan nicht 

überbaubaren Geländestreifen siedeln, dürfte die Fläche nicht mehr versiegelt werden, 

sondern müsste gem. §§ 31 ff BNatSchG i.V.m. RiLi 92/43/EWG Art. 1 Anhang II Abschn. 

Wirbellose Tiere / Gliederfüßler / Insecta i.V.m. Art. 3 Abs. 1 RiLi 92/43/EWG als nicht 

überbaubare Grundstücksfläche erhalten und mit anderen Grünbereichen vernetzt werden.

Zu 7. Das Baugrundstück Über der Kirch 9 wird derzeit über diese Straße erschlossen. Der Abzweig 

von der Straße Über der Kirch zum Baugrundstück ist im BPlan klar erkennbar und diese 

Situation ist auch an Ort und Stelle anzutreffen. Eine Erschließung über die Straße Zur Hege 

gibt es nicht. Dennoch sieht die Baugenehmigungsplanung nach bisherigem Stand vor, dass 

das Grundstück von zwei Seiten erschlossen wird: Acht Stellplätze sollen von der Straße Über 

der Kirch und 16 Stellplätze sollen über die Straße Zur Hege angedient werden. Diese 16 

Stellplätze sind in einer Reihe als direkter Anbau an die Straße Zur Hege im Bauantrag 

eingezeichnet - in der nicht überbaubaren Grundstücksfläche, wie unter Zu 4. und Zu 5. 

dargelegt wurde. Fast 40 m Straßenraum würden daher privatnützig in Anspruch genommen. 

Wenn den Investoren dieses Anbaumöglichkeit eingeräumt werden würde, könnte der 

Straßenraum über die genannte Länge nie mehr wieder für andere Zwecke vorgesehen 

werden.

Zu 8. Das Baugesetzbuch lässt unter bestimmten Umständen Ausnahmen und Befreiungen von den 
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Festsetzungen eines Bebauungsplanes zu. Im vorliegenden Fall der Bauantragstellung zum 

Vorhaben Über der Kirch 9 spricht viel dafür, dass das geplante Projekt nicht in den BPlan 

passt. Wenn der Magistrat dennoch eine Baugenehmigung erteilen möchte, müsste er mit 

Ausnahmen und Befreiungen arbeiten. Sollte das gewollt sein, würde die CDU/FDP Fraktion 

gerne die rechtlichen Grundlagen und Argumente für die Anwendung dieser 

bauplanungsrechtlichen Instrumentarien kennenlernen.

Zu 9. Wenn der Magistrat dem Bauvorhaben Über der Kirch 9 trotz aller tatsächlichen und 

rechtlichen Bedenken eine Baugenehmigung erteilten möchte, hätte das Vorbildwirkung für 

den gesamten Stadtteil und möglicherweise sogar über den Stadtteil Wehrshausen hinaus. 

Bei dem Vorhaben über der Kirch 9 sind 24 Stellplätze vorgeschrieben. Nach den bisherigen 

Erfahrungen dürften diese Stellplätze auch mit neu hinzukommenden Fahrzeugen belegt 

werden. Bei veranschlagten 2,5 Fahrten pro Tag und pro Fahrzeug kommen 60 zusätzliche 

Fahrten zu den geschätzten täglichen rund 230 Fahrten der Straßen Zur Hege und Über der 

Kirch hinzu. Der Stadtteil Wehrshausen ist wie die Stadtteile Elnhausen, Dagobertshausen 

und Dilschhausen im Wesentlichen über die Buslinie 16 erschlossen. Diese Linie wird mit Mini- 

und Midibussen im Stundentakt betrieben, weil der Rotenberg eine Verdichtung der Linien und 

die Verwendung größerer Fahrzeuge nicht zulässt. Eine Nachverdichtung nach dem Vorbild 

des Bauvorhabens über der Kirch 9 in den genannten westlichen Stadtteilen hätte zur Folge, 

dass der Kraftfahrzeugverkehr entsprechend zunimmt, ohne dass der ÖPNV wesentlich zur 

Entlastung der Straßen durch den Individualverkehr beitragen könnte. Die Folge ist 

zwangsläufig, dass die Kraftfahrzeugdichte u.a. in Wehrshausen auf innerörtlichen Straßen 

zunimmt, die für diese Be- und Auslastung nie geplant oder gedacht waren.

Jens Seipp Hermann Heck Michael Selinka 

Anlage/n

Keine
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